
Verfassung

VI. R e p u b l i k  u n d  L ä n d e r

Artikel 109

Jedes Land muß eine Verfassung haben, die mit den Grund
sätzen der Verfassung der Republik übereinstimmt. Der Land
tag ist die höchste und alleinige Volksvertretung des Landes.

Die Volksvertretung muß in allgemeiner, gleicher, unmittel
barer und geheimer Wahl von allen wahlberechtigten Bürgern 
nach den im Wahlgesetz für die Republik niedergelegten Grund
sätzen des Verhältniswahlrechts gewählt werden.

Artikel 110

Die Änderung des Gebiets von Ländern und die Neubildung 
von Ländern innerhalb der Republik erfolgt durch verfassungs
änderndes Gesetz der Republik.

Stimmen die unmittelbar beteiligten Länder zu, so bedarf es 
nur eines einfachen Gesetzes.

Ein einfaches Gesetz genügt ferner, wenn eines der beteiligten 
Länder nicht zustimmt, die Gebietsänderung oder die Neubil
dung aber durch Abstimmung der Bevölkerung der betreffenden 
Gebiete gefordert wird.

Artikel 111
Die Republik kann auf allen Sachgebieten einheitliche Gesetze 

erlassen. Sie soll sich jedoch bei ihrer Gesetzgebung auf die Auf
stellung von Grundsätzen beschränken, soweit hierdurch dem 
Bedürfnis einheitlicher Regelung Genüge geschieht.

Soweit die Republik von ihrem Recht zur Gesetzgebung kei
nen Gebrauch macht, haben die Länder das Recht der Gesetz
gebung.

Artikel 112
Die Republik hat das Recht der ausschließlichen Gesetzgebung 

über:
die auswärtigen Beziehungen; 
den Außenhandel; 
das Zollwesen,
sowie die Einheit des Zoll- und Handelsgebiets und die 
Freizügigkeit des Warenverkehrs;
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